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Stand: 31.08.2023

Nummer der 
Bekanntmachung

Datum der 
Bekanntmachung auf 
der Homepage 
niedersachsentarif.de

Genehmigt von (zuständige 
Behörde)

Datum der 
Genehmigung

Aktenzeichen Gültig ab Thema, kurzer Inhalt
geändert 
am/im 

001/2019 04.12.2019
Niedersächsisches Ministerium für 
Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und 
Digitalisierung

11.11.2019 44-30221/5330/5335 15.12.2019 Anpassung der Verweise zur EVO. Geringfügige 
Überarbeitung

Okt 19

001/2020 26.03.2020

Genehmigung nicht erforderlich, da 
nur an den Anlagen 3a/3b 
Änderungen vorgenommen 
wurden. Dem niedersächsischen 
Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, 
Verkehr und Digitalisierung am 
17.03.2020 gegenüber angezeigt.

entfällt entfällt 01.04.2020 Anpassungen der Anlagen 3a und 3b Mrz 20

002/2020 10.06.2020
Niedersächsisches Ministerium für 
Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und 
Digitalisierung

16.04.2020 44-30221/5330/5335 14.06.2020

Regelung zur Mitnahme von S-Pedelecs. 
Änderungen der Mitnahmemöglichkeiten bei 
Zeitkarten und der Geltungsdauer des Abo-XL. 
Anpassungen der Anlagen 3a und 3b.

Mrz 20

003/2020 10.06.2020
Niedersächsisches Ministerium für 
Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und 
Digitalisierung

08.04.2020 durch 
Fristablauf

entfällt 14.06.2020 Einführung des Sonderangebots "Spar-Ticket" Mrz 20

004/2020 04.12.2020
Niedersächsisches Ministerium für 
Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und 
Digitalisierung

24.11.2020 44-30221/5330/5335 13.12.2020 Einführung des Sonderangebots "U21Freizeitkarte 
Niedersachsen"

Nov 20

005/2020 04.12.2020

Genehmigung nicht erforderlich, da 
nur an den Anlagen 3a/3b 
Änderungen vorgenommen 
wurden. Dem niedersächsischen 
Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, 
Verkehr und Digitalisierung am 
09.10.2020 gegenüber angezeigt.

entfällt entfällt 13.12.2020 Anpassungen der Anlagen 3a und 3b Okt 20

001/2021 24.03.2021
Niedersächsisches Ministerium für 
Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und 
Digitalisierung

08.01.2021 44-30221/5330/5335 01.04.2021
Einführung des Niedersachsen-Ticket plus 
Ostharz/Entfall des Niedersachsen-Ticket plus 
Nordhausen

Dez 20

002/2021 10.06.2021
Niedersächsisches Ministerium für 
Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und 
Digitalisierung

08.04.2021 44-30221/5330/5335 13.06.2021

Diverse kleinere Anpassungen. Entfall der 
netzweiten Gültigkeit von Zeitkarten in den nds. 
Sommerferien 2020. Konkretisierung der 
Mitnahmemöglichkeiten bei Kinderfahrkarten 
und der notwendigen Berechtigung bei Schüler-
Zeitkarten.

Mrz 21

003/2021 07.12.2021
Niedersächsisches Ministerium für 
Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und 
Digitalisierung

15.10.2021 44-30221/5330/5335 12.12.2021

Anpassungen der Anlagen. Anlage 1: 
Neuaufnahme Transdev Hannover GmbH und 
Start Niedersachsen Mitte GmbH. Anlage 2a: 
Neuaufnahme Spar-Ticket Hin- und Rückfahrt. 
Anlage 2b: Aufnahme Transdev Hannover GmbH 
und Start Niedersachsen Mitte GmbH. Anlage 3c: 
Aufnahme regionale Anschlussmobilität im LK 
Hameln-Pyrmont.

Aug 21

001/2022 29.03.2022

Genehmigung nicht erforderlich, da 
nur an der Anlage 3b Änderungen 
vorgenommen wurden. Dem 
niedersächsischen Ministerium für 
Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und 
Digitalisierung am 28.03.2022 
gegenüber angezeigt.

entfällt entfällt 01.04.2022 Anpassungen der Anlage 3b Mrz 22

002/2022 09.06.2022
Niedersächsisches Ministerium für 
Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und 
Digitalisierung

27.04.2022 44-30221/5330/5335 12.06.2022

 •Teil III Abs. 2.2.2: 
Änderung der Anzahl der kostenfreien Kinder bei 
Relationsfahrscheinen von vier auf drei Kinder. 
 •Teil III Abs. 4.1.3 und 4.1.5: 

Änderung der Geltungsdauer von Wochen- und 
Monatskarten.
 •Teil III Abs. 4.2.6: 

Anpassung der Dauer der automatischen 
Verlängerung bei Abos von drei auf einen Monat. 
 •Teil III Abs. 4.6.3: 

Neuaufnahme der Möglichkeit Abos auch online 
zu kündigen.
 •Anlage 2b (Tabelle): 

Auflistung der einzelnen durch Transdev 
betriebenen Linien der S-Bahn Hannover 
aufgehoben, da ab 12.06.2022 alle Linien durch 
Transdev betrieben werden.

Apr 22

Veröffentlichungen ab 09.12.2019



003/2022 08.12.2022
Niedersächsisches Ministerium für 
Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und 
Digitalisierung

26.10.2022 44-30221/5330/5335 11.12.2022

  •Teil III Ziffer 1.7 c.):
Aufnahme U21Freizeitkarte Niedersachsen 
(U21FKN)
  •Teil III Ziffer 2.1.5:

Aufnahme U21FKN
  •Teil III Ziffer 4.2.3:

Angleichung der Geltungsdauer an Wochen-
/Monatskarten
  •Teil III Ziffer 4.2.5:

Angleichung der Geltungsdauer an Wochen-
/Monatskarten
 •Teil III Ziffer 4.4.2:

Angleichung der Geltungsdauer an Jedermann 
Zeitkarten
 •Teil III Ziffer 4.4.7:

Angleichung der Geltungsdauer an Jedermann 
Zeitkarten 
 •Teil III Ziffer 5.4:

Aufnahme U21FKN

Sep 22

001/2023 28.04.2023
Nur Anzeige erforderlich, da 
gesetzliche Genehmigung bis 
31.12.2023 vorliegt. 

Anzeige am 
28.04.2023 
erfolgt. 

entfällt 01.05.2023 Aufnahme des Deutschlandtickets im Teil III Abs. 
5.5 sowie in der Anlage 5.

Apr 23

003/2023 31.08.2023
Keine Genehmigung erforderlich. 
Anzeige erfolgte gegenüber der 
LNVG am 31.08.2023.

- - 01.09.2023 Anpassung der Anlage 5 - Tarifbestimmungen 
zum D-Ticket an die aktuelle Beschlusslage. 

Aug 23

002/2023 26.07.2023 Landesnahverkehrsgesellschaft 
Niedersachsen mbH

Jul 2317.07.2023 7-RW-30203 NITAG 01.08.2023

  •Gesamtes Dokument:
Anpassung der Verweise auf die neue 
Fahrgastrechteverordnung (EU) 2021/782 
  •Teil II Ziffer 12:

Anpassung des Anspruchs auf Entschädigung für 
 Zeitkarteninhaber.

 •Teil III Ziffer 1.1.2: 
Schaffung der Möglichkeit, unter bestimmten 
Voraussetzungen, zum Erwerb von Fahrkarten im 
Zug ohne Aufpreis für Personen mit Behinderung.
 •Teil III Ziffer 1.7 und 2.1.3 und 2.2.2:

Aufnahme „Spar-Ticket“ und „TagesTicket 
BusBahn“.
 •Teil III Ziffer 3 und 3.2:

Neuaufnahme des Tarifprodukts „Spar-Ticket“ als 
Regelangebot in die Beförderungsbedingungen 
des Niedersachsen-tarifs. 
  •Teil III Ziffer 3 und 3.3:

Neuaufnahme des Tarifprodukts „TagesTicket 
BusBahn“ und damit verbundene Neu- bzw. 
Umformulierungen.
  •Teil III Ziffer 5.1:

Klarstellende Formulierung beim Niedersachsen-
Ticket
  •Teil III Ziffer 5.5 und Anlage 5:

Aufnahme des D-Tickets in die 
Tarifbestimmungen des Niedersachsentarifs mit 
Ergänzung zur Legitimationspflicht bei Kindern 
und Jugendlichen
 •Anlage 2d:

Neuaufnahme der Geltungsbereiche des 
"TagesTicket BusBahn"
 •Anlagen 3a und 3b:

Neuaufnahme der erweiterten Geltungsbereiche 
der Anschlussmobilität im Relationsbartarif und 
im Zeitkartenseg-ment im Einzugsgebiet der VOS 
in Stadt und LK Osnabrück.
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I Allgemeines 

 
1. Grundlagen 

 

 

 

2. Geltungsbereich 

 

 

 



II Beförderungsmodalitäten 

 
1. Anspruch auf Beförderung 

 

 

 

2. Von der Beförderung ausgeschlossene Personen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Verhalten der Fahrgäste 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 € 

€ 

€

 

 

€ 

 



4. Zuweisen von Wagen und Plätzen 

 

 

 

5. Erhöhtes Beförderungsentgelt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€

€ 

€ 

 

 €

€



 

6. Erstattung, Umtausch, Kündigung 

 

 

 

 

7. Zahlungsmittel 

 

€ €

€ €

 

 

 

 

8. Beförderung von Sachen 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Beförderung von Tieren 

 

 

 

 

 

 

 



10. Beförderung von Fahrrädern, elektrisch betriebenen Tretrollern und 
Transportwagen 

 

Anmeldung bei der NordWestBahn GmbH: 

Fahrradmitnahme S-Bahn Hamburg: 

 

 

 

Mitnahme von Fahrrädern in IC-/EC-Zügen zwischen Bremen Hbf und Norddeich Mole/Emden Außen- 
hafen: 

 

 

 

 

 

 

 



11. Fundsachen 

 

 

 

 

12. Ansprüche bei Ausfall, Verspätung und Anschlussversäumnissen 

€ 

 € 

 € 

13. Andere Haftungsgründe 

€ 

http://www.fahrgastrechte.info/


14. Verjährung 

15. Datenschutz/Datenerhebung 

 

 

 

16. Gerichtsstand 



III Beförderungsentgelte und Fahrkarten 

 
1. Allgemeine Informationen zu Fahrkarten im Niedersachsentarif 

1.1 Information und Erwerb von Fahrkarten 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.niedersachsentarif.de/
https://www.vbn.de/tickets/handyticket.html
http://www.bahn.de/p/view/home/agb/agb.shtml






 

1.2 Geltungsdauer 
 

 

 

1.3 BahnCard-Rabatt 
 

1.4 Wagenklassen, Übergänge 
 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 Übertragbarkeit 
 

 

 

1.6 Ungültige Fahrkarten 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7 Übersicht Fahrkarten im Kernsortiment des Niedersachsentarifs 

a) Relationsbezogene Fahrkarten mit einer Geltungsdauer von einem Tag 
 

 

 

 

 

 

 

b) Relationsbezogene Zeitkarten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Relationslose Fahrkarten 
 

 

 

d) Sonderangebote 



2. Fahrpreise 

2.1 Normalpreis 
 

 

 

 

 

2.2 Kinder 
 

 

 

 

2.3 Unentgeltliche Beförderung besonderer Personengruppen 
 

http://www.niedersachsentarif.de/




 

 

 

3. Relationsbezogene Fahrkarten mit einer Geltungsdauer von einem Tag 

€

€

3.1 Einzel- und Rückfahrkarten 
 

 

 

 

 

 



 



3.2 Spar-Tickets 
 

 

 

 

• 

• 

• 

• 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Regionale Tagestickets 
 

 

 

• 

• 

• 



• 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Gruppenfahrkarten 
 

 

 

 

 

 

€ 

€ 

 

 



4. Relationsbezogene Zeitkarten 

4.1 Wochen- und Monatskarten 
 

 

 

 

 

 



4.2 Monatskarten im Abonnement (Abo) für Jedermann/Abo-Sofort 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.3 Abo-XL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Schüler-Zeitkarten 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4.5 Bus/Schiene-Zeitkarten (B/S) 
 

4.6 Umtausch und Erstattung von Zeitkarten; Kündigung eines Abonnements 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4.7 Verlust 
 

€ 

5. Relationslose Fahrkarten 

5.1 Niedersachsen-Ticket 
 

 

 



 

 

 

 

 

5.2 Niedersachsen-Ticket plus 
 

 



 

 

5.3 Fahrradtageskarten 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

http://www.niedersachsentarif.de/
http://www.niedersachsentarif.de/




IV Anlagen zu den Beförderungsbedingungen 

 
Anlage 1: Liste der Verkehrsunternehmen im Niedersachsentarif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@abellio-mitteldeutschland.de
mailto:info@bentheimer-eisenbahn.de
mailto:info@cantus-bahn.de
mailto:info@evb-elbe-weser.de
mailto:kundenzentrum@der-metronom.de
mailto:kontaktrail@nationalexpress.de
mailto:moin@nordbahn.de
mailto:dialog@nordwestbahn.de
mailto:s-bahn.hamburg@deutschebahn.com
mailto:info@sbahn-hannover.de




  

mailto:kundenservice@start-unterelbe.de
mailto:kontakt@start-ni-mitte.de
mailto:info@westfalenbahn.de


Anlage 2b: Geltungsbereich 
des Niedersachsen-Tickets 



 
 

Ein Niedersachsen-Ticket berechtigt zur Fahrt in: 
 

1. Niedersachsen, Bremen und Hamburg 
 

Eisenbahnverkehrsunternehmen Strecken Verkehrsmittel 

Verkehrs-/Tarifverbund Strecken Verkehrsmittel 



 

Verkehrs-/Tarifverbund Strecken Verkehrsmittel 

2. Schleswig-Holstein 
 

Eisenbahnverkehrsunternehmen Strecken Verkehrsmittel 



 
 

3. Hessen 
 

Eisenbahnverkehrsunternehmen Strecken Verkehrsmittel 

 
4. Nordrhein-Westfalen 

 

Eisenbahnverkehrsunternehmen Strecken Verkehrsmittel 

 

 

 

 

 

 



 

5. den Niederlanden (NL) 
 

Eisenbahnverkehrsunternehmen Strecke Verkehrsmittel 

 
Anlage 2c: Geltungsgebiete des Niedersachsen-Ticket plus 

 

Zielgebiet 

Niedersachsen-Ticket plus 

 

Strecken 
 

Eisenbahnverkehrsunternehmen 

 
 
Anlage 2d: Geltungsgebiete regionales Tagesticket 

 

Zielgebiet 

Regionales Tagesticket 

 

Strecken 
 

Eisenbahnverkehrsunternehmen 



 
 
 
Anlage 3a: Übersicht über die integrierte Anschlussmobilität im Relationsbartarif 

 
 

Verbund/ 

Stadtverkehr/ 

ÖSPV-Tarif 

 

Bahnhof 

 

Geltungsbereich 

Verkehrsmittel 

(S-Bahnen, RE- und 

RB-Züge sind immer 

ausgeschlossen) 





 

 
 

Verbund/ 

Stadtverkehr/ 

ÖSPV-Tarif 

 

Bahnhof 

 

Geltungsbereich 

Verkehrsmittel 

(S-Bahnen, RE- und 

RB-Züge sind immer 

ausgeschlossen) 



 

Verbund/ 

Stadtverkehr/ 

ÖSPV-Tarif 

 

Bahnhof 

 

Geltungsbereich 

Verkehrsmittel 

(S-Bahnen, RE- und 

RB-Züge sind immer 

ausgeschlossen) 



 

 
 

Verbund/ 

Stadtverkehr/ 

ÖSPV-Tarif 

 

Bahnhof 

 

Geltungsbereich 

Verkehrsmittel 

(S-Bahnen, RE- und 

RB-Züge sind immer 

ausgeschlossen) 



 

Verbund/ 

Stadtverkehr/ 

ÖSPV-Tarif 

 

Bahnhof 

 

Geltungsbereich 

Verkehrsmittel 

(S-Bahnen, RE- und 

RB-Züge sind immer 

ausgeschlossen) 



 

 
 

Verbund/ 

Stadtverkehr/ 

ÖSPV-Tarif 

 

Bahnhof 

 

Geltungsbereich 

Verkehrsmittel 

(S-Bahnen, RE- und 

RB-Züge sind immer 

ausgeschlossen) 



 

Verbund/ 

Stadtverkehr/ 

ÖSPV-Tarif 

 

Bahnhof 

 

Geltungsbereich 

Verkehrsmittel 

(S-Bahnen, RE- und 

RB-Züge sind immer 

ausgeschlossen) 



 

 
 

Verbund/ 

Stadtverkehr/ 

ÖSPV-Tarif 

 

Bahnhof 

 

Geltungsbereich 

Verkehrsmittel 

(S-Bahnen, RE- und 

RB-Züge sind immer 

ausgeschlossen) 



 

Verbund/ 

Stadtverkehr/ 

ÖSPV-Tarif 

 

Bahnhof 

 

Geltungsbereich 

Verkehrsmittel 

(S-Bahnen, RE- und 

RB-Züge sind immer 

ausgeschlossen) 



 

 
 

Verbund/ 

Stadtverkehr/ 

ÖSPV-Tarif 

 

Bahnhof 

 

Geltungsbereich 

 
(S 

RB 

Verkehrsmittel 

-Bahnen, RE- und 

-Züge sind immer 

ausgeschlossen) 



 

Verbund/ 

Stadtverkehr/ 

ÖSPV-Tarif 

 

Bahnhof 

 

Geltungsbereich 

Verkehrsmittel 

(S-Bahnen, RE- und 

RB-Züge sind immer 

ausgeschlossen) 



 

 
 

Verbund/ 

Stadtverkehr/ 

ÖSPV-Tarif 

 

Bahnhof 

 

Geltungsbereich 

Verkehrsmittel 

(S-Bahnen, RE- und 

RB-Züge sind immer 

ausgeschlossen) 



 

Verbund/ 

Stadtverkehr/ 

ÖSPV-Tarif 

 

Bahnhof 

 

Geltungsbereich 

Verkehrsmittel 

(S-Bahnen, RE- und 

RB-Züge sind immer 

ausgeschlossen) 



 

 
 

Verbund/ 

Stadtverkehr/ 

ÖSPV-Tarif 

 

Bahnhof 

 

Geltungsbereich 

Verkehrsmittel 

(S-Bahnen, RE- und 

RB-Züge sind immer 

ausgeschlossen) 



 

Verbund/ 

Stadtverkehr/ 

ÖSPV-Tarif 

 

Bahnhof 

 

Geltungsbereich 

Verkehrsmittel 

(S-Bahnen, RE- und 

RB-Züge sind immer 

ausgeschlossen) 





 
 

Anlage 2a: Übersichtskarte räumlicher Geltungsbereich Niedersachsentarif 
(relationsbezogene Fahrkarten sowie Fahrradtageskarte) 





 



 

 
 

Verbund/ 

Stadtverkehr/ 

ÖSPV-Tarif 

 

Bahnhof 

 

Geltungsbereich 

Verkehrsmittel 

(S-Bahnen, RE- und 

RB-Züge sind immer 

ausgeschlossen) 



 

Verbund/ 

Stadtverkehr/ 

ÖSPV-Tarif 

 

Bahnhof 

 

Geltungsbereich 

Verkehrsmittel 

(S-Bahnen, RE- und 

RB-Züge sind immer 

ausgeschlossen) 



 

 
 

Verbund/ 

Stadtverkehr/ 

ÖSPV-Tarif 

 

Bahnhof 

 

Geltungsbereich 

 
(S 

RB 

Verkehrsmittel 

-Bahnen, RE- und 

-Züge sind immer 

ausgeschlossen) 



 

Verbund/ 

Stadtverkehr/ 

ÖSPV-Tarif 

 

Bahnhof 

 

Geltungsbereich 

Verkehrsmittel 

(S-Bahnen, RE- und 

RB-Züge sind immer 

ausgeschlossen) 



 
 

Anlage 3b: Übersicht über die Anschlussmobilität bei Zeitkarten 
 

Verbund/ 

Stadtverkehr/ 

ÖSPV-Tarif 

 
Bahnhof 

 

Geltungs- 

bereich A 

 

Geltungs- 

bereich B 

 

angebotene 

Sortimente * 

 

zugelassene 

Verkehrsmittel 



Verbund/ 

Stadtverkehr/ 

ÖSPV-Tarif 

 
Bahnhof 

 

Geltungs- 

bereich A 

 

Geltungs- 

bereich B 

 

angebotene 

Sortimente * 

 

zugelassene 

Verkehrsmittel 



 

 
Verbund/ 

Stadtverkehr/ 

ÖSPV-Tarif 

 
Bahnhof 

 

Geltungs- 

bereich A 

 

Geltungs- 

bereich B 

 

angebotene 

Sortimente * 

 

zugelassene 

Verkehrsmittel 



Verbund/ 

Stadtverkehr/ 

ÖSPV-Tarif 

 
Bahnhof 

 

Geltungs- 

bereich A 

 

Geltungs- 

bereich B 

 

angebotene 

Sortimente * 

 

zugelassene 

Verkehrsmittel 



 

 
Verbund/ 

Stadtverkehr/ 

ÖSPV-Tarif 

 
Bahnhof 

 

Geltungs- 

bereich A 

 

Geltungs- 

bereich B 

 

angebotene 

Sortimente * 

 

zugelassene 

Verkehrsmittel 



Verbund/ 

Stadtverkehr/ 

ÖSPV-Tarif 

 
Bahnhof 

 

Geltungs- 

bereich A 

 

Geltungs- 

bereich B 

 

angebotene 

Sortimente * 

 

zugelassene 

Verkehrsmittel 



 

 
Verbund/ 

Stadtverkehr/ 

ÖSPV-Tarif 

 
Bahnhof 

 

Geltungs- 

bereich A 

 

Geltungs- 

bereich B 

 

angebotene 

Sortimente * 

 

zugelassene 

Verkehrsmittel 



Verbund/ 

Stadtverkehr/ 

ÖSPV-Tarif 

 
Bahnhof 

 

Geltungs- 

bereich A 

 

Geltungs- 

bereich B 

 

angebotene 

Sortimente * 

 

zugelassene 

Verkehrsmittel 



 

 
Verbund/ 

Stadtverkehr/ 

ÖSPV-Tarif 

 
Bahnhof 

 

Geltungs- 

bereich A 

 

Geltungs- 

bereich B 

 

angebotene 

Sortimente * 

 

zugelassene 

Verkehrsmittel 



Verbund/ 

Stadtverkehr/ 

ÖSPV-Tarif 

 
Bahnhof 

 

Geltungs- 

bereich A 

 

Geltungs- 

bereich B 

 

angebotene 

Sortimente * 

 

zugelassene 

Verkehrsmittel 



 

 
Verbund/ 

Stadtverkehr/ 

ÖSPV-Tarif 

 
Bahnhof 

 

Geltungs- 

bereich A 

 

Geltungs- 

bereich B 

 

angebotene 

Sortimente * 

 

zugelassene 

Verkehrsmittel 



Verbund/ 

Stadtverkehr/ 

ÖSPV-Tarif 

 
Bahnhof 

 

Geltungs- 

bereich A 

 

Geltungs- 

bereich B 

 

angebotene 

Sortimente * 

 

zugelassene 

Verkehrsmittel 



 

 
Verbund/ 

Stadtverkehr/ 

ÖSPV-Tarif 

 
Bahnhof 

 

Geltungs- 

bereich A 

 

Geltungs- 

bereich B 

 

angebotene 

Sortimente * 

 

zugelassene 

Verkehrsmittel 



Verbund/ 

Stadtverkehr/ 

ÖSPV-Tarif 

 
Bahnhof 

 

Geltungs- 

bereich A 

 

Geltungs- 

bereich B 

 

angebotene 

Sortimente * 

 

zugelassene 

Verkehrsmittel 



 

 
Verbund/ 

Stadtverkehr/ 

ÖSPV-Tarif 

 
Bahnhof 

 

Geltungs- 

bereich A 

 

Geltungs- 

bereich B 

 

angebotene 

Sortimente * 

 

zugelassene 

Verkehrsmittel 



Verbund/ 

Stadtverkehr/ 

ÖSPV-Tarif 

 
Bahnhof 

 

Geltungs- 

bereich A 

 

Geltungs- 

bereich B 

 

angebotene 

Sortimente * 

 

zugelassene 

Verkehrsmittel 



 

 
Verbund/ 

Stadtverkehr/ 

ÖSPV-Tarif 

 
Bahnhof 

 

Geltungs- 

bereich A 

 

Geltungs- 

bereich B 

 

angebotene 

Sortimente * 

 

zugelassene 

Verkehrsmittel 



Verbund/ 

Stadtverkehr/ 

ÖSPV-Tarif 

 
Bahnhof 

 

Geltungs- 

bereich A 

 

Geltungs- 

bereich B 

 

angebotene 

Sortimente * 

 

zugelassene 

Verkehrsmittel 



 

 
Verbund/ 

Stadtverkehr/ 

ÖSPV-Tarif 

 
Bahnhof 

 

Geltungs- 

bereich A 

 

Geltungs- 

bereich B 

 

angebotene 

Sortimente * 

 

zugelassene 

Verkehrsmittel 



Verbund/ 

Stadtverkehr/ 

ÖSPV-Tarif 

 
Bahnhof 

 

Geltungs- 

bereich A 

 

Geltungs- 

bereich B 

 

angebotene 

Sortimente * 

 

zugelassene 

Verkehrsmittel 



 

 
Verbund/ 

Stadtverkehr/ 

ÖSPV-Tarif 

 
Bahnhof 

 

Geltungs- 

bereich A 

 

Geltungs- 

bereich B 

 

angebotene 

Sortimente * 

 

zugelassene 

Verkehrsmittel 



Verbund/ 

Stadtverkehr/ 

ÖSPV-Tarif 

 
Bahnhof 

 

Geltungs- 

bereich A 

 

Geltungs- 

bereich B 

 

angebotene 

Sortimente * 

 

zugelassene 

Verkehrsmittel 





 

 
Verbund/ 

Stadtverkehr/ 

ÖSPV-Tarif 

 
Bahnhof 

 

Geltungs- 

bereich A 

 

Geltungs- 

bereich B 

 

angebotene 

Sortimente * 

 

zugelassene 

Verkehrsmittel 



Verbund/ 

Stadtverkehr/ 

ÖSPV-Tarif 

 
Bahnhof 

 

Geltungs- 

bereich A 

 

Geltungs- 

bereich B 

 

angebotene 

Sortimente * 

 

zugelassene 

Verkehrsmittel 



 

 
Verbund/ 

Stadtverkehr/ 

ÖSPV-Tarif 

 
Bahnhof 

 

Geltungs- 

bereich A 

 

Geltungs- 

bereich B 

 

angebotene 

Sortimente * 

 

zugelassene 

Verkehrsmittel 



Verbund/ 

Stadtverkehr/ 

ÖSPV-Tarif 

 
Bahnhof 

 

Geltungs- 

bereich A 

 

Geltungs- 

bereich B 

 

angebotene 

Sortimente * 

 

zugelassene 

Verkehrsmittel 



 

 
Verbund/ 

Stadtverkehr/ 

ÖSPV-Tarif 

 
Bahnhof 

 

Geltungs- 

bereich A 

 

Geltungs- 

bereich B 

 

angebotene 

Sortimente * 

 

zugelassene 

Verkehrsmittel 



Verbund/ 

Stadtverkehr/ 

ÖSPV-Tarif 

 
Bahnhof 

 

Geltungs- 

bereich A 

 

Geltungs- 

bereich B 

 

angebotene 

Sortimente * 

 

zugelassene 

Verkehrsmittel 



 

 
Verbund/ 

Stadtverkehr/ 

ÖSPV-Tarif 

 
Bahnhof 

 

Geltungs- 

bereich A 

 

Geltungs- 

bereich B 

 

angebotene 

Sortimente * 

 

zugelassene 

Verkehrsmittel 



Verbund/ 

Stadtverkehr/ 

ÖSPV-Tarif 

 
Bahnhof 

 

Geltungs- 

bereich A 

 

Geltungs- 

bereich B 

 

angebotene 

Sortimente * 

 

zugelassene 

Verkehrsmittel 



 

 
Verbund/ 

Stadtverkehr/ 

ÖSPV-Tarif 

 
Bahnhof 

 

Geltungs- 

bereich A 

 

Geltungs- 

bereich B 

 

angebotene 

Sortimente * 

 

zugelassene 

Verkehrsmittel 



Verbund/ 

Stadtverkehr/ 

ÖSPV-Tarif 

 
Bahnhof 

 

Geltungs- 

bereich A 

 

Geltungs- 

bereich B 

 

angebotene 

Sortimente * 

 

zugelassene 

Verkehrsmittel 

 



Anlage 3c: Übersicht über die Abgangs-/Zielbahnhöfe und die Geltungsbereiche 
der regionalen Anschlussmobilität gem. Teil III Abs. 7.3 

 

Bahnhof Produkt Geltungsbereich 



Bahnhof Produkt Geltungsbereich 

 
 

 

Anlage 4: Übersicht über die Abgangs-/Zielbahnhöfe mit tariflicher Gleichstellung 

Gleichgestellter Tarifpunkt tariflich gleichgestellt mit 

Die Gleichstellung gilt nicht im 

Umkreis von ... km ab dem preis- 

bildenden Bahnhof 



Gleichgestellter Tarifpunkt tariflich gleichgestellt mit 

Die Gleichstellung gilt nicht im 

Umkreis von ... km ab dem preis- 

bildenden Bahnhof 



Gleichgestellter Tarifpunkt tariflich gleichgestellt mit 

Die Gleichstellung gilt nicht im 

Umkreis von ... km ab dem preis- 

bildenden Bahnhof 



Gleichgestellter Tarifpunkt tariflich gleichgestellt mit 

Die Gleichstellung gilt nicht im 

Umkreis von ... km ab dem preis- 

bildenden Bahnhof 



Gleichgestellter Tarifpunkt tariflich gleichgestellt mit 

Die Gleichstellung gilt nicht im 

Umkreis von ... km ab dem preis- 

bildenden Bahnhof 

Anlage 5:  Tarifbestimmungen des Deutschlandtickets 
 
 

 Grundsatz 

 
Das Deutschlandticket ist ein von der Bundesrepublik Deutschland und den Bundesländern 
gefördertes deutschlandweit gültiges Tarifangebot im Schienenpersonennahverkehr (SPNV) 
und im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). Es gilt ab dem 1. Mai 2023. 
Die hier festgelegten Tarifbestimmungen gelten für das Deutschlandticket und sind von allen 
teilnehmenden Verkehrsunternehmen des SPNV und des ÖPNV in Deutschland verbindlich 
anzuwenden. 
Diese Tarifbestimmungen ergänzen die bestehenden Tarif- und Beförderungsbedingungen der 
teilnehmenden Verkehrsverbünde, der Landestarife und des Deutschlandtarifs sowie die 
Beförderungsbedingungen der teilnehmenden Eisenbahn-Verkehrsunternehmen des SPNV 
und der teilnehmenden Verkehrsunternehmen des ÖPNV, soweit sich aus den folgenden 
Regelungen nichts anderes ergibt. 
Für die Ausgabe des Deutschlandtickets gelten die Bedingungen des vertragshaltenden 
Verkehrsunternehmens. 
 

 Fahrtberechtigung, Nutzungsbedingungen und Geltungsbereich 
 
Das Deutschlandticket berechtigt im jeweiligen Geltungszeitraum zur unbegrenzten Nutzung 
der Züge des SPNV im tariflichen Geltungsbereich des Deutschlandtarifs in der 2. Wagenklasse 
sowie der sonstigen Verkehrsmittel des ÖPNV im räumlichen Geltungsbereich der Tarife der 
teilnehmenden Verkehrsunternehmen, Verkehrsverbünde und Landestarifgesellschaften. Dies 
schließt im Ausland liegende Geltungsbereiche mit ein, soweit das eigene Tarifgebiet des 



jeweiligen Verbundes/Unternehmens sich aufgrund entsprechender Vereinbarung auf das im 
Ausland liegende Gebiet erstreckt. Zum ÖPNV gehört die Beförderung mit Straßenbahnen und 
Obussen im Sinne des Personenbeförderungsgesetzes sowie mit Kraftfahrzeugen im 
Liniennahverkehr nach den §§ 42 und 44 PBefG. Liniennahverkehre nach § 43 PBefG fallen 
insoweit unter den Geltungsbereich, sofern sie gemäß § 2 Absatz 4 PBefG allgemein zugänglich 
sind. 
Das Deutschlandticket gilt nicht in Verkehrsmitteln, die überwiegend zu touristischen oder 
historischen Zwecken betrieben werden. 
Die Nutzung von Zügen des Fernverkehrs mit dem Deutschlandticket ist grundsätzlich 
ausgeschlossen. 
Hiervon abweichende Regelungen (z.B. im Rahmen von Integrationskonzepten) werden im 
Geltungsbereich des Deutschlandtickets für den Schienenverkehr bekanntgegeben. Das 
Deutschlandticket ist nicht übertragbar und wird als persönlicher Fahrausweis ausgegeben, 
der mindestens den Namen und Vornamen sowie das Geburtsdatum des Fahrgastes 
beinhaltet. Dieser Fahrausweis wird in Form einer Chipkarte und als Handyticket ausgegeben. 
Das Deutschlandticket kann von den Vertrag haltenden Unternehmen, die das Deutschland-
ticket über eine Chipkarte als Trägermedium bereitstellen, vorläufig bis zur Auslieferung bzw. 
Bereitstellung des digitalen Tickets, längstens bis zum 31.12.2023 als digital kontrollierbares 
Papierticket (mit Barcode) ausgegeben werden. Ein als Papierticket ausgegebenes 
Deutschlandticket gilt für maximal einen Kalendermonat. Zur Legitimation ist ein amtliches 
Lichtbilddokument mitzuführen und bei Kontrollen vorzuzeigen. 
Bei Kindern und Jugendlichen bis zur Vollendung des 16. Lebensjahres genügt zur Legitimation 
ein Schülerausweis. Wird ein solcher von der besuchten Schule nicht ausgestellt, entfällt die 
Legitimationspflicht. 
Das Deutschlandticket beinhaltet keine unentgeltliche Mitnahme von Personen über 6 Jahren. 
Das Deutschlandticket berechtigt ausschließlich zur Nutzung der 2. Wagenklasse. 
Ein Übergang in die 1. Wagenklasse ist innerhalb der Geltungsbereiche von 
Verkehrsverbünden, Landestarifen und des Deutschlandtarifs nach den jeweiligen 
Tarifbestimmungen möglich. 
Für die Mitnahme eines Fahrrades ist ein reguläres Fahrradkartenangebot zu erwerben, soweit 
die Fahrradmitnahme auf der jeweiligen Fahrt entgeltpflichtig ist. 
Für die Mitnahme eines Hundes ist ein reguläres Fahrkartenangebot zu erwerben, soweit die 
Mitnahme auf der jeweiligen Fahrt entgeltpflichtig ist. 
 

 Vertragslaufzeit und Kündigung 
 
Das Deutschlandticket kann an den von den Verkehrsunternehmen, Verkehrsverbünden und 
Landestariforganisationen für Abonnement-Produkte eingerichteten Verkaufsstellen bzw. über 
deren Vertriebskanäle erworben werden. Das Deutschlandticket wird im Abonnement 
ausgegeben. Der Einstieg ins Abonnement ist jeweils zum Ersten eines Monats möglich. 
Das Abonnement wird für unbestimmte Zeit abgeschlossen und kann monatlich gekündigt 
werden. Die Kündigung muss dabei bis zum 10. eines Monats zum Ende des jeweiligen 
Kalendermonats erfolgen. 
Das Deutschlandticket gilt im Falle einer Kündigung bis Betriebsschluss nach dem Ende des 
letzten Tages dieses Kalendermonats, längstens jedoch bis 3.00 Uhr des Folgetags. 



Neben der monatlichen Kündbarkeit kann in Verbindung mit anderen Produkten im Bereich 
des Personenverkehrs auch eine feste Laufzeit von 12 Monaten angeboten werden. 
 
 

 Beförderungsentgelt 
 
Der Preis für das Deutschlandticket im Abonnement beträgt 49,00 EUR pro Monat bei 
monatlicher Zahlung. Eine jährliche Zahlung des zwölffachen Monatsbetrages kann angeboten 
werden. Bei Verkehren, die nur auf Anforderung verkehren (z. B. On-demand-Verkehr, Anruf-
Sammeltaxi, Rufbus) sowie bei täglich verkehrende Eisenbahnen mit besonderen 
Betriebsformen (z. B. Schmalspurbahnen mit Dampftraktion) kann ein Zuschlag nach den 
örtlichen Tarifbestimmungen erhoben werden.  
 
5. Jobticket 
 
Das Deutschlandticket kann als rabattiertes Jobticket angeboten werden. 
Dieses Jobticket kann von Mitarbeitenden genutzt werden, deren Arbeitgeber mit einem 
teilnehmenden Verkehrsverbund oder Verkehrsunternehmen eine Vereinbarung über den 
Erwerb des Deutschland-Jobtickets abgeschlossen hat. Arbeitgeber im Sinne dieser 
Bestimmung können Unternehmen, Verwaltungen, Behörden und sonstige Institutionen sein. 
Der Fahrpreis für das Deutschlandticket als Jobticket ist der Fahrpreis nach Abschnitt 4 
abzüglich 5% Rabatt. Voraussetzung für den Rabatt ist, dass der Arbeitgeber einen Zuschuss 
zum Jobticket leistet, der mindestens 25% des Fahrpreises gemäß Abschnitt 4 beträgt. 
 
6. Fahrgastrechte 
 
Für Fahrten im Eisenbahnverkehr gelten die Fahrgastrechte gem. Teil A Nr. 8 der 
Tarifbedingungen des Deutschlandtarifs sowie Teil C Nr. 8 der Tarifbedingungen für Zeitkarten 
im Deutschlandtarif in ihrer jeweils genehmigten und veröffentlichten Fassung, abrufbar im 
Internet unter www.deutschlandtarifverbund.de. Das Entgelt für das Deutschlandticket gilt als 
erheblich ermäßigtes Beförderungsentgelt gemäß § 3 EVO. Das zusätzliche Recht bei 
Verspätung gemäß § 11 Absatz 1 Nummer 1 EVO wird ausgeschlossen.

http://www.deutschlandtarifverbund.de/


 Gemeinsam durch Niedersachsen: 

 

 

Niedersachsentarif GmbH 

mailto:info@nds-tarif.de
http://www.niedersachsentarif.de/
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I Allgemeines 

 
1. Grundlagen 

 

 

 

2. Geltungsbereich 

 

 

 



II Beförderungsmodalitäten 

 
1. Anspruch auf Beförderung 

 

 

 

2. Von der Beförderung ausgeschlossene Personen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Verhalten der Fahrgäste 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 € 

€ 

€

 

 

€ 

 



4. Zuweisen von Wagen und Plätzen 

 

 

 

5. Erhöhtes Beförderungsentgelt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€

€ 

€ 

 

 €

€



 

6. Erstattung, Umtausch, Kündigung 

 

 

 

 

7. Zahlungsmittel 

 

€ €

€ €

 

 

 

 

8. Beförderung von Sachen 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Beförderung von Tieren 

 

 

 

 

 

 

 



10. Beförderung von Fahrrädern, elektrisch betriebenen Tretrollern und 
Transportwagen 

 

Anmeldung bei der NordWestBahn GmbH: 

Fahrradmitnahme S-Bahn Hamburg: 

 

 

 

Mitnahme von Fahrrädern in IC-/EC-Zügen zwischen Bremen Hbf und Norddeich Mole/Emden Außen- 
hafen: 

 

 

 

 

 

 

 



11. Fundsachen 

 

 

 

 

12. Ansprüche bei Ausfall, Verspätung und Anschlussversäumnissen 

€ 

 € 

 € 

13. Andere Haftungsgründe 

€ 

http://www.fahrgastrechte.info/


14. Verjährung 

15. Datenschutz/Datenerhebung 

 

 

 

16. Gerichtsstand 



III Beförderungsentgelte und Fahrkarten 

 
1. Allgemeine Informationen zu Fahrkarten im Niedersachsentarif 

1.1 Information und Erwerb von Fahrkarten 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.niedersachsentarif.de/
https://www.vbn.de/tickets/handyticket.html
http://www.bahn.de/p/view/home/agb/agb.shtml






 

1.2 Geltungsdauer 
 

 

 

1.3 BahnCard-Rabatt 
 

1.4 Wagenklassen, Übergänge 
 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 Übertragbarkeit 
 

 

 

1.6 Ungültige Fahrkarten 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7 Übersicht Fahrkarten im Kernsortiment des Niedersachsentarifs 

a) Relationsbezogene Fahrkarten mit einer Geltungsdauer von einem Tag 
 

 

 

 

 

 

 

b) Relationsbezogene Zeitkarten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Relationslose Fahrkarten 
 

 

 

d) Sonderangebote 



2. Fahrpreise 

2.1 Normalpreis 
 

 

 

 

 

2.2 Kinder 
 

 

 

 

2.3 Unentgeltliche Beförderung besonderer Personengruppen 
 

http://www.niedersachsentarif.de/




 

 

 

3. Relationsbezogene Fahrkarten mit einer Geltungsdauer von einem Tag 

€

€

3.1 Einzel- und Rückfahrkarten 
 

 

 

 

 

 



 



3.2 Spar-Tickets 
 

 

 

 

• 

• 

• 

• 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Regionale Tagestickets 
 

 

 

• 

• 

• 



• 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Gruppenfahrkarten 
 

 

 

 

 

 

€ 

€ 

 

 



4. Relationsbezogene Zeitkarten 

4.1 Wochen- und Monatskarten 
 

 

 

 

 

 



4.2 Monatskarten im Abonnement (Abo) für Jedermann/Abo-Sofort 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.3 Abo-XL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Schüler-Zeitkarten 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4.5 Bus/Schiene-Zeitkarten (B/S) 
 

4.6 Umtausch und Erstattung von Zeitkarten; Kündigung eines Abonnements 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4.7 Verlust 
 

€ 

5. Relationslose Fahrkarten 

5.1 Niedersachsen-Ticket 
 

 

 



 

 

 

 

 

5.2 Niedersachsen-Ticket plus 
 

 



 

 

5.3 Fahrradtageskarten 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

http://www.niedersachsentarif.de/
http://www.niedersachsentarif.de/




IV Anlagen zu den Beförderungsbedingungen 

 
Anlage 1: Liste der Verkehrsunternehmen im Niedersachsentarif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@abellio-mitteldeutschland.de
mailto:info@bentheimer-eisenbahn.de
mailto:info@cantus-bahn.de
mailto:info@evb-elbe-weser.de
mailto:kundenzentrum@der-metronom.de
mailto:kontaktrail@nationalexpress.de
mailto:moin@nordbahn.de
mailto:dialog@nordwestbahn.de
mailto:s-bahn.hamburg@deutschebahn.com
mailto:info@sbahn-hannover.de




  

mailto:kundenservice@start-unterelbe.de
mailto:kontakt@start-ni-mitte.de
mailto:info@westfalenbahn.de


Anlage 2b: Geltungsbereich 
des Niedersachsen-Tickets 



 
 

Ein Niedersachsen-Ticket berechtigt zur Fahrt in: 
 

1. Niedersachsen, Bremen und Hamburg 
 

Eisenbahnverkehrsunternehmen Strecken Verkehrsmittel 

Verkehrs-/Tarifverbund Strecken Verkehrsmittel 



 

Verkehrs-/Tarifverbund Strecken Verkehrsmittel 

2. Schleswig-Holstein 
 

Eisenbahnverkehrsunternehmen Strecken Verkehrsmittel 



 
 

3. Hessen 
 

Eisenbahnverkehrsunternehmen Strecken Verkehrsmittel 

 
4. Nordrhein-Westfalen 

 

Eisenbahnverkehrsunternehmen Strecken Verkehrsmittel 

 

 

 

 

 

 



 

5. den Niederlanden (NL) 
 

Eisenbahnverkehrsunternehmen Strecke Verkehrsmittel 

 
Anlage 2c: Geltungsgebiete des Niedersachsen-Ticket plus 

 

Zielgebiet 

Niedersachsen-Ticket plus 

 

Strecken 
 

Eisenbahnverkehrsunternehmen 

 
 
Anlage 2d: Geltungsgebiete regionales Tagesticket 

 

Zielgebiet 

Regionales Tagesticket 

 

Strecken 
 

Eisenbahnverkehrsunternehmen 



 
 
 
Anlage 3a: Übersicht über die integrierte Anschlussmobilität im Relationsbartarif 

 
 

Verbund/ 

Stadtverkehr/ 

ÖSPV-Tarif 

 

Bahnhof 

 

Geltungsbereich 

Verkehrsmittel 

(S-Bahnen, RE- und 

RB-Züge sind immer 

ausgeschlossen) 





 

 
 

Verbund/ 

Stadtverkehr/ 

ÖSPV-Tarif 

 

Bahnhof 

 

Geltungsbereich 

Verkehrsmittel 

(S-Bahnen, RE- und 

RB-Züge sind immer 

ausgeschlossen) 



 

Verbund/ 

Stadtverkehr/ 

ÖSPV-Tarif 

 

Bahnhof 

 

Geltungsbereich 

Verkehrsmittel 

(S-Bahnen, RE- und 

RB-Züge sind immer 

ausgeschlossen) 



 

 
 

Verbund/ 

Stadtverkehr/ 

ÖSPV-Tarif 

 

Bahnhof 

 

Geltungsbereich 

Verkehrsmittel 

(S-Bahnen, RE- und 

RB-Züge sind immer 

ausgeschlossen) 



 

Verbund/ 

Stadtverkehr/ 

ÖSPV-Tarif 

 

Bahnhof 

 

Geltungsbereich 

Verkehrsmittel 

(S-Bahnen, RE- und 

RB-Züge sind immer 

ausgeschlossen) 



 

 
 

Verbund/ 

Stadtverkehr/ 

ÖSPV-Tarif 

 

Bahnhof 

 

Geltungsbereich 

Verkehrsmittel 

(S-Bahnen, RE- und 

RB-Züge sind immer 

ausgeschlossen) 



 

Verbund/ 

Stadtverkehr/ 

ÖSPV-Tarif 

 

Bahnhof 

 

Geltungsbereich 

Verkehrsmittel 

(S-Bahnen, RE- und 

RB-Züge sind immer 

ausgeschlossen) 



 

 
 

Verbund/ 

Stadtverkehr/ 

ÖSPV-Tarif 

 

Bahnhof 

 

Geltungsbereich 

Verkehrsmittel 

(S-Bahnen, RE- und 

RB-Züge sind immer 

ausgeschlossen) 



 

Verbund/ 

Stadtverkehr/ 

ÖSPV-Tarif 

 

Bahnhof 

 

Geltungsbereich 

Verkehrsmittel 

(S-Bahnen, RE- und 

RB-Züge sind immer 

ausgeschlossen) 



 

 
 

Verbund/ 

Stadtverkehr/ 

ÖSPV-Tarif 

 

Bahnhof 

 

Geltungsbereich 

 
(S 

RB 

Verkehrsmittel 

-Bahnen, RE- und 

-Züge sind immer 

ausgeschlossen) 



 

Verbund/ 

Stadtverkehr/ 

ÖSPV-Tarif 

 

Bahnhof 

 

Geltungsbereich 

Verkehrsmittel 

(S-Bahnen, RE- und 

RB-Züge sind immer 

ausgeschlossen) 



 

 
 

Verbund/ 

Stadtverkehr/ 

ÖSPV-Tarif 

 

Bahnhof 

 

Geltungsbereich 

Verkehrsmittel 

(S-Bahnen, RE- und 

RB-Züge sind immer 

ausgeschlossen) 



 

Verbund/ 

Stadtverkehr/ 

ÖSPV-Tarif 

 

Bahnhof 

 

Geltungsbereich 

Verkehrsmittel 

(S-Bahnen, RE- und 

RB-Züge sind immer 

ausgeschlossen) 



 

 
 

Verbund/ 

Stadtverkehr/ 

ÖSPV-Tarif 

 

Bahnhof 

 

Geltungsbereich 

Verkehrsmittel 

(S-Bahnen, RE- und 

RB-Züge sind immer 

ausgeschlossen) 



 

Verbund/ 

Stadtverkehr/ 

ÖSPV-Tarif 

 

Bahnhof 

 

Geltungsbereich 

Verkehrsmittel 

(S-Bahnen, RE- und 

RB-Züge sind immer 

ausgeschlossen) 





 
 

Anlage 2a: Übersichtskarte räumlicher Geltungsbereich Niedersachsentarif 
(relationsbezogene Fahrkarten sowie Fahrradtageskarte) 





 



 

 
 

Verbund/ 

Stadtverkehr/ 

ÖSPV-Tarif 

 

Bahnhof 

 

Geltungsbereich 

Verkehrsmittel 

(S-Bahnen, RE- und 

RB-Züge sind immer 

ausgeschlossen) 



 

Verbund/ 

Stadtverkehr/ 

ÖSPV-Tarif 

 

Bahnhof 

 

Geltungsbereich 

Verkehrsmittel 

(S-Bahnen, RE- und 

RB-Züge sind immer 

ausgeschlossen) 



 

 
 

Verbund/ 

Stadtverkehr/ 

ÖSPV-Tarif 

 

Bahnhof 

 

Geltungsbereich 

 
(S 

RB 

Verkehrsmittel 

-Bahnen, RE- und 

-Züge sind immer 

ausgeschlossen) 



 

Verbund/ 

Stadtverkehr/ 

ÖSPV-Tarif 

 

Bahnhof 

 

Geltungsbereich 

Verkehrsmittel 

(S-Bahnen, RE- und 

RB-Züge sind immer 

ausgeschlossen) 



 
 

Anlage 3b: Übersicht über die Anschlussmobilität bei Zeitkarten 
 

Verbund/ 

Stadtverkehr/ 

ÖSPV-Tarif 

 
Bahnhof 

 

Geltungs- 

bereich A 

 

Geltungs- 

bereich B 

 

angebotene 

Sortimente * 

 

zugelassene 

Verkehrsmittel 



Verbund/ 

Stadtverkehr/ 

ÖSPV-Tarif 

 
Bahnhof 

 

Geltungs- 

bereich A 

 

Geltungs- 

bereich B 

 

angebotene 

Sortimente * 

 

zugelassene 

Verkehrsmittel 



 

 
Verbund/ 

Stadtverkehr/ 

ÖSPV-Tarif 

 
Bahnhof 

 

Geltungs- 

bereich A 

 

Geltungs- 

bereich B 

 

angebotene 

Sortimente * 

 

zugelassene 

Verkehrsmittel 



Verbund/ 

Stadtverkehr/ 

ÖSPV-Tarif 

 
Bahnhof 

 

Geltungs- 

bereich A 

 

Geltungs- 

bereich B 

 

angebotene 

Sortimente * 

 

zugelassene 

Verkehrsmittel 



 

 
Verbund/ 

Stadtverkehr/ 

ÖSPV-Tarif 

 
Bahnhof 

 

Geltungs- 

bereich A 

 

Geltungs- 

bereich B 

 

angebotene 

Sortimente * 

 

zugelassene 

Verkehrsmittel 



Verbund/ 

Stadtverkehr/ 

ÖSPV-Tarif 

 
Bahnhof 

 

Geltungs- 

bereich A 

 

Geltungs- 

bereich B 

 

angebotene 

Sortimente * 

 

zugelassene 

Verkehrsmittel 



 

 
Verbund/ 

Stadtverkehr/ 

ÖSPV-Tarif 

 
Bahnhof 

 

Geltungs- 

bereich A 

 

Geltungs- 

bereich B 

 

angebotene 

Sortimente * 

 

zugelassene 

Verkehrsmittel 



Verbund/ 

Stadtverkehr/ 

ÖSPV-Tarif 

 
Bahnhof 

 

Geltungs- 

bereich A 

 

Geltungs- 

bereich B 

 

angebotene 

Sortimente * 

 

zugelassene 

Verkehrsmittel 



 

 
Verbund/ 

Stadtverkehr/ 

ÖSPV-Tarif 

 
Bahnhof 

 

Geltungs- 

bereich A 

 

Geltungs- 

bereich B 

 

angebotene 

Sortimente * 

 

zugelassene 

Verkehrsmittel 



Verbund/ 

Stadtverkehr/ 

ÖSPV-Tarif 

 
Bahnhof 

 

Geltungs- 

bereich A 

 

Geltungs- 

bereich B 

 

angebotene 

Sortimente * 

 

zugelassene 

Verkehrsmittel 



 

 
Verbund/ 

Stadtverkehr/ 

ÖSPV-Tarif 

 
Bahnhof 

 

Geltungs- 

bereich A 

 

Geltungs- 

bereich B 

 

angebotene 

Sortimente * 

 

zugelassene 

Verkehrsmittel 



Verbund/ 

Stadtverkehr/ 

ÖSPV-Tarif 

 
Bahnhof 

 

Geltungs- 

bereich A 

 

Geltungs- 

bereich B 

 

angebotene 

Sortimente * 

 

zugelassene 

Verkehrsmittel 



 

 
Verbund/ 

Stadtverkehr/ 

ÖSPV-Tarif 

 
Bahnhof 

 

Geltungs- 

bereich A 

 

Geltungs- 

bereich B 

 

angebotene 

Sortimente * 

 

zugelassene 

Verkehrsmittel 



Verbund/ 

Stadtverkehr/ 

ÖSPV-Tarif 

 
Bahnhof 

 

Geltungs- 

bereich A 

 

Geltungs- 

bereich B 

 

angebotene 

Sortimente * 

 

zugelassene 

Verkehrsmittel 



 

 
Verbund/ 

Stadtverkehr/ 

ÖSPV-Tarif 

 
Bahnhof 

 

Geltungs- 

bereich A 

 

Geltungs- 

bereich B 

 

angebotene 

Sortimente * 

 

zugelassene 

Verkehrsmittel 



Verbund/ 

Stadtverkehr/ 

ÖSPV-Tarif 

 
Bahnhof 

 

Geltungs- 

bereich A 

 

Geltungs- 

bereich B 

 

angebotene 

Sortimente * 

 

zugelassene 

Verkehrsmittel 



 

 
Verbund/ 

Stadtverkehr/ 

ÖSPV-Tarif 

 
Bahnhof 

 

Geltungs- 

bereich A 

 

Geltungs- 

bereich B 

 

angebotene 

Sortimente * 

 

zugelassene 

Verkehrsmittel 



Verbund/ 

Stadtverkehr/ 

ÖSPV-Tarif 

 
Bahnhof 

 

Geltungs- 

bereich A 

 

Geltungs- 

bereich B 

 

angebotene 

Sortimente * 

 

zugelassene 

Verkehrsmittel 



 

 
Verbund/ 

Stadtverkehr/ 

ÖSPV-Tarif 

 
Bahnhof 

 

Geltungs- 

bereich A 

 

Geltungs- 

bereich B 

 

angebotene 

Sortimente * 

 

zugelassene 

Verkehrsmittel 



Verbund/ 

Stadtverkehr/ 

ÖSPV-Tarif 

 
Bahnhof 

 

Geltungs- 

bereich A 

 

Geltungs- 

bereich B 

 

angebotene 

Sortimente * 

 

zugelassene 

Verkehrsmittel 



 

 
Verbund/ 

Stadtverkehr/ 

ÖSPV-Tarif 

 
Bahnhof 

 

Geltungs- 

bereich A 

 

Geltungs- 

bereich B 

 

angebotene 

Sortimente * 

 

zugelassene 

Verkehrsmittel 



Verbund/ 

Stadtverkehr/ 

ÖSPV-Tarif 

 
Bahnhof 

 

Geltungs- 

bereich A 

 

Geltungs- 

bereich B 

 

angebotene 

Sortimente * 

 

zugelassene 

Verkehrsmittel 





 

 
Verbund/ 

Stadtverkehr/ 

ÖSPV-Tarif 

 
Bahnhof 

 

Geltungs- 

bereich A 

 

Geltungs- 

bereich B 

 

angebotene 

Sortimente * 

 

zugelassene 

Verkehrsmittel 



Verbund/ 

Stadtverkehr/ 

ÖSPV-Tarif 

 
Bahnhof 

 

Geltungs- 

bereich A 

 

Geltungs- 

bereich B 

 

angebotene 

Sortimente * 

 

zugelassene 

Verkehrsmittel 



 

 
Verbund/ 

Stadtverkehr/ 

ÖSPV-Tarif 

 
Bahnhof 

 

Geltungs- 

bereich A 

 

Geltungs- 

bereich B 

 

angebotene 

Sortimente * 

 

zugelassene 

Verkehrsmittel 



Verbund/ 

Stadtverkehr/ 

ÖSPV-Tarif 

 
Bahnhof 

 

Geltungs- 

bereich A 

 

Geltungs- 

bereich B 

 

angebotene 

Sortimente * 

 

zugelassene 

Verkehrsmittel 



 

 
Verbund/ 

Stadtverkehr/ 

ÖSPV-Tarif 

 
Bahnhof 

 

Geltungs- 

bereich A 

 

Geltungs- 

bereich B 

 

angebotene 

Sortimente * 

 

zugelassene 

Verkehrsmittel 



Verbund/ 

Stadtverkehr/ 

ÖSPV-Tarif 

 
Bahnhof 

 

Geltungs- 

bereich A 

 

Geltungs- 

bereich B 

 

angebotene 

Sortimente * 

 

zugelassene 

Verkehrsmittel 



 

 
Verbund/ 

Stadtverkehr/ 

ÖSPV-Tarif 

 
Bahnhof 

 

Geltungs- 

bereich A 

 

Geltungs- 

bereich B 

 

angebotene 

Sortimente * 

 

zugelassene 

Verkehrsmittel 



Verbund/ 

Stadtverkehr/ 

ÖSPV-Tarif 

 
Bahnhof 

 

Geltungs- 

bereich A 

 

Geltungs- 

bereich B 

 

angebotene 

Sortimente * 

 

zugelassene 

Verkehrsmittel 



 

 
Verbund/ 

Stadtverkehr/ 

ÖSPV-Tarif 

 
Bahnhof 

 

Geltungs- 

bereich A 

 

Geltungs- 

bereich B 

 

angebotene 

Sortimente * 

 

zugelassene 

Verkehrsmittel 



Verbund/ 

Stadtverkehr/ 

ÖSPV-Tarif 

 
Bahnhof 

 

Geltungs- 

bereich A 

 

Geltungs- 

bereich B 

 

angebotene 

Sortimente * 

 

zugelassene 

Verkehrsmittel 

 



Anlage 3c: Übersicht über die Abgangs-/Zielbahnhöfe und die Geltungsbereiche 
der regionalen Anschlussmobilität gem. Teil III Abs. 7.3 

 

Bahnhof Produkt Geltungsbereich 



Bahnhof Produkt Geltungsbereich 

 
 

 

Anlage 4: Übersicht über die Abgangs-/Zielbahnhöfe mit tariflicher Gleichstellung 

Gleichgestellter Tarifpunkt tariflich gleichgestellt mit 

Die Gleichstellung gilt nicht im 

Umkreis von ... km ab dem preis- 

bildenden Bahnhof 



Gleichgestellter Tarifpunkt tariflich gleichgestellt mit 

Die Gleichstellung gilt nicht im 

Umkreis von ... km ab dem preis- 

bildenden Bahnhof 



Gleichgestellter Tarifpunkt tariflich gleichgestellt mit 

Die Gleichstellung gilt nicht im 

Umkreis von ... km ab dem preis- 

bildenden Bahnhof 



Gleichgestellter Tarifpunkt tariflich gleichgestellt mit 

Die Gleichstellung gilt nicht im 

Umkreis von ... km ab dem preis- 

bildenden Bahnhof 



Gleichgestellter Tarifpunkt tariflich gleichgestellt mit 

Die Gleichstellung gilt nicht im 

Umkreis von ... km ab dem preis- 

bildenden Bahnhof 

Anlage 5:  Tarifbestimmungen des Deutschlandtickets 
 
 

 Grundsatz 

 
Das Deutschlandticket ist ein von der Bundesrepublik Deutschland und den Bundesländern 
gefördertes deutschlandweit gültiges Tarifangebot im Schienenpersonennahverkehr (SPNV) 
und im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). Es gilt ab dem 1. Mai 2023. 
Die hier festgelegten Tarifbestimmungen gelten für das Deutschlandticket und sind von allen 
teilnehmenden Verkehrsunternehmen des SPNV und des ÖPNV in Deutschland verbindlich 
anzuwenden. 
Diese Tarifbestimmungen ergänzen die bestehenden Tarif- und Beförderungsbedingungen der 
teilnehmenden Verkehrsverbünde, der Landestarife und des Deutschlandtarifs sowie die 
Beförderungsbedingungen der teilnehmenden Eisenbahn-Verkehrsunternehmen des SPNV 
und der teilnehmenden Verkehrsunternehmen des ÖPNV, soweit sich aus den folgenden 
Regelungen nichts anderes ergibt. 
Für die Ausgabe des Deutschlandtickets gelten die Bedingungen des vertragshaltenden 
Verkehrsunternehmens. 
 

 Fahrtberechtigung, Nutzungsbedingungen und Geltungsbereich 
 
Das Deutschlandticket berechtigt im jeweiligen Geltungszeitraum zur unbegrenzten Nutzung 
der Züge des SPNV im tariflichen Geltungsbereich des Deutschlandtarifs in der 2. Wagenklasse 
sowie der sonstigen Verkehrsmittel des ÖPNV im räumlichen Geltungsbereich der Tarife der 
teilnehmenden Verkehrsunternehmen, Verkehrsverbünde und Landestarifgesellschaften. Dies 
schließt im Ausland liegende Geltungsbereiche mit ein, soweit das eigene Tarifgebiet des 



jeweiligen Verbundes/Unternehmens sich aufgrund entsprechender Vereinbarung auf das im 
Ausland liegende Gebiet erstreckt. Zum ÖPNV gehört die Beförderung mit Straßenbahnen und 
Obussen im Sinne des Personenbeförderungsgesetzes sowie mit Kraftfahrzeugen im 
Liniennahverkehr nach den §§ 42 und 44 PBefG. Liniennahverkehre nach § 43 PBefG fallen 
insoweit unter den Geltungsbereich, sofern sie gemäß § 2 Absatz 4 PBefG allgemein zugänglich 
sind. 
Das Deutschlandticket gilt nicht in Verkehrsmitteln, die überwiegend zu touristischen oder 
historischen Zwecken betrieben werden. 
Die Nutzung von Zügen des Fernverkehrs mit dem Deutschlandticket ist grundsätzlich 
ausgeschlossen. 
Hiervon abweichende Regelungen (z.B. im Rahmen von Integrationskonzepten) werden im 
Geltungsbereich des Deutschlandtickets für den Schienenverkehr bekanntgegeben. Das 
Deutschlandticket ist nicht übertragbar und wird als persönlicher Fahrausweis ausgegeben, 
der mindestens den Namen und Vornamen sowie das Geburtsdatum des Fahrgastes 
beinhaltet. Dieser Fahrausweis wird in Form einer Chipkarte und als Handyticket ausgegeben. 
Das Deutschlandticket kann von den Vertrag haltenden Unternehmen, die das Deutschland-
ticket über eine Chipkarte als Trägermedium bereitstellen, vorläufig bis zur Auslieferung bzw. 
Bereitstellung des digitalen Tickets, längstens bis zum 31.12.2023 als digital kontrollierbares 
Papierticket (mit Barcode) ausgegeben werden. Ein als Papierticket ausgegebenes 
Deutschlandticket gilt für maximal einen Kalendermonat. Zur Legitimation ist ein amtliches 
Lichtbilddokument mitzuführen und bei Kontrollen vorzuzeigen. 
Bei Kindern und Jugendlichen bis zur Vollendung des 16. Lebensjahres genügt zur Legitimation 
ein Schülerausweis. Wird ein solcher nicht ausgestellt, entfällt die Legitimationspflicht. 
Das Deutschlandticket beinhaltet keine unentgeltliche Mitnahme von Personen über 6 Jahren. 
Das Deutschlandticket berechtigt ausschließlich zur Nutzung der 2. Wagenklasse. 
Ein Übergang in die 1. Wagenklasse ist innerhalb der Geltungsbereiche von 
Verkehrsverbünden, Landestarifen und des Deutschlandtarifs nach den jeweiligen 
Tarifbestimmungen möglich. 
Für die Mitnahme eines Fahrrades ist ein reguläres Fahrradkartenangebot zu erwerben, soweit 
die Fahrradmitnahme auf der jeweiligen Fahrt entgeltpflichtig ist. 
Für die Mitnahme eines Hundes ist ein reguläres Fahrkartenangebot zu erwerben, soweit die 
Mitnahme auf der jeweiligen Fahrt entgeltpflichtig ist. 
 

 Vertragslaufzeit und Kündigung 
 
Das Deutschlandticket kann an den von den Verkehrsunternehmen, Verkehrsverbünden und 
Landestariforganisationen für Abonnement-Produkte eingerichteten Verkaufsstellen bzw. über 
deren Vertriebskanäle erworben werden. Das Deutschlandticket wird im Abonnement 
ausgegeben. Der Einstieg ins Abonnement ist jeweils zum Ersten eines Monats möglich. 
Das Abonnement wird für unbestimmte Zeit abgeschlossen und kann monatlich gekündigt 
werden. Die Kündigung muss dabei bis zum 10. eines Monats zum Ende des jeweiligen 
Kalendermonats erfolgen. 
Das Deutschlandticket gilt im Falle einer Kündigung bis Betriebsschluss nach dem Ende des 
letzten Tages dieses Kalendermonats, längstens jedoch bis 3.00 Uhr des Folgetags. 
Neben der monatlichen Kündbarkeit kann in Verbindung mit anderen Produkten im Bereich 



des Personenverkehrs auch eine feste Laufzeit von 12 Monaten angeboten werden. 
 
 

 Beförderungsentgelt 
 
Der Preis für das Deutschlandticket im Abonnement beträgt 49,00 EUR pro Monat bei 
monatlicher Zahlung. Eine jährliche Zahlung des zwölffachen Monatsbetrages kann angeboten 
werden. Bei Verkehren, die nur auf Anforderung verkehren (z. B. On-demand-Verkehr, Anruf-
Sammeltaxi, Rufbus) sowie bei täglich verkehrende Eisenbahnen mit besonderen 
Betriebsformen (z. B. Schmalspurbahnen mit Dampftraktion) kann ein Zuschlag nach den 
örtlichen Tarifbestimmungen erhoben werden.  
 
5. Jobticket 
 
Das Deutschlandticket kann als rabattiertes Jobticket angeboten werden. 
Dieses Jobticket kann von Mitarbeitenden genutzt werden, deren Arbeitgeber mit einem 
teilnehmenden Verkehrsverbund oder Verkehrsunternehmen eine Vereinbarung über den 
Erwerb des Deutschland-Jobtickets abgeschlossen hat. Arbeitgeber im Sinne dieser 
Bestimmung können Unternehmen, Verwaltungen, Behörden und sonstige Institutionen sein. 
Der Fahrpreis für das Deutschlandticket als Jobticket ist der Fahrpreis nach Abschnitt 4 
abzüglich 5% Rabatt. Voraussetzung für den Rabatt ist, dass der Arbeitgeber einen Zuschuss 
zum Jobticket leistet, der mindestens 25% des Fahrpreises gemäß Abschnitt 4 beträgt. 
 
6. Fahrgastrechte 
 
Für Fahrten im Eisenbahnverkehr gelten die Fahrgastrechte gem. Teil A Nr. 8 der 
Tarifbedingungen des Deutschlandtarifs sowie Teil C Nr. 8 der Tarifbedingungen für Zeitkarten 
im Deutschlandtarif in ihrer jeweils genehmigten und veröffentlichten Fassung, abrufbar im 
Internet unter www.deutschlandtarifverbund.de. Das Entgelt für das Deutschlandticket gilt als 
erheblich ermäßigtes Beförderungsentgelt gemäß § 3 EVO. Das zusätzliche Recht bei 
Verspätung gemäß § 11 Absatz 1 Nummer 1 EVO wird ausgeschlossen. 

http://www.deutschlandtarifverbund.de/


 Gemeinsam durch Niedersachsen: 

 

 

Niedersachsentarif GmbH 

mailto:info@nds-tarif.de
http://www.niedersachsentarif.de/
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